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RS OGH 1965/4/12 Bkd11/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.04.1965

Norm

DSt 1872 §2 F

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt darf in eigener Sache auch nicht eventualiter die Einwendung erheben, daß eine Vereinbarung, von

der der Gegner behauptet, daß sie mit ihm abgeschlossen worden sei, nichtig ist.
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